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Umstellung auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker stellt zum 01.01.2020 vom 
kameralen Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) um.  
 
 

 

Haushaltsrechtliche Deckung PSK.:   

Haushaltsansatz:  EUR  EUR 

Haushaltsrest:  EUR  EUR 

Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:  EUR  EUR 

Für Vergaben zur Verfügung:  EUR  EUR 

Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):  EUR  EUR 

Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:  EUR  EUR 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 

 
 
 
23.08.2018 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

Vorsitzender 

 

 
Kurzzeichen   
Datum  

Stellv. 
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S  i  t  z  u  n  g  s  v  o  r  l  a  g  e  



 Sitzungsvorlage Nr.:011/18/ZV 
 Seite: 2 

 
Begründung: 
 
Bis zum 01.01.2020 muss von den Kommunen in Baden-Württemberg das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt werden. Nach § 18 des Gesetzes über 
Kommunale Zusammenarbeit gelten für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes die 
Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend. 
 
Im Zuge der Umstellung auf das NKHR muss auch jegliches Vermögen bewertet werden, das sich 
zum Umstellungszeitpunkt im Eigentum des Zweckverbandes befindet. Die Vermögensbewertung 
umfasst beim ZV im Wesentlichen 
 

- Straßenflächen 
- Grünflächen  
- Bauplätze, die sich zum 01.01.2020 noch im Eigentum des ZV befinden. 

 
Durch die geringere Anzahl an Anlagegütern und den hierfür vorhandenen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten wird der Aufwand für die Umstellung auf das NKHR deutlich geringer sein als 
bei der Stadt Backnang oder der Gemeinde Aspach. 
 
Auf Grundlage der Vermögensbewertung ist zum Stichtag 01.01.2020 eine Eröffnungsbilanz zu 
erstellen. Zudem ist der Haushaltsplan auf eine Produktstruktur umzustellen. Künftig gliedert sich 
der Haushalt in Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die bisherige 
Gliederung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte entfällt. Sachkonten lösen die bisherige 
kamerale Gruppierung (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) ab. Die Ergebnisrechnung (Gewinn- 
und Verlustrechnung) ist nahezu identisch mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt. In 
ihr werden alle Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. 
 
Da zum Zeitpunkt der Umstellung des Zweckverbands die Stadt Backnang sowie die Gemeinde 
Aspach den kommunalen Haushalt bereits auf das NKHR umgestellt haben, ist davon auszugehen, 
dass kein besonderer Schulungsbedarf der Zweckverbandmitglieder besteht. 
 
 
 
 
 
 


